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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.02.2022

§ 10

Koordination

 

Ergeben sich zwischen Angelegenheiten, die in das Aufgabengebiet verschiedener Abteilungen fallen, sachliche

Berührungspunkte, haben die Abteilungen bei der Besorgung dieser Aufgaben zusammenzuwirken. Ist dies aus

organisatorischen Gründen erforderlich, kann der Landesamtsdirektor im Einvernehmen mit den Referenten die für

die Besorgung dieser Aufgaben federführend zuständige Abteilung bestimmen.

In Kraft seit 01.03.1999 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-goa/paragraf/10
file:///

	§ 10 K-GOA
	K-GOA - Geschäftsordnung des Amtes der Kärntner Landesregierung - K-GOA


